
 

 

 

Zurück an 
 
Kommunale Allianz  
Aurach-Zenn e.V. 
Hugenottenplatz 8 
91489 Wilhelmsdorf 

 
 

Auszahlungsantrag 2024 

Förderung von Stecker-Solaranlagen 
 

  
 

1. Angaben zum Antragsteller: 
 

___________________________  

Name, Vorname  

 

___________________________         ___________________________ 

Straße, Hausnummer     Postleizahl, Ort 

 

___________________________        ___________________________ 

Telefon       E-Mail 

 

 

2. Die Förderung soll auf folgendes Konto ausgezahlt werden: 
 

___________________________         ___________________________ 

Kontoinhaber      IBAN 

 

___________________________   ___________________________ 

BIC        Kreditinstitut 

 

 

 

 



 

3. Angaben zum Kauf: 
 

_________________________________       ___________________________ 

Ort der Installation (Anschrift)                 Max. Leistung in Wp 

 

_________________________________       ___________________________ 

Kosten             Beantragter Zuschuss (Max. 100€)  

 

_________________________________       ___________________________ 

Name und Ort/ Webseite des Händlers  Kaufdatum 

 

4. Anlagen (*verpflichtend) 

Rechnung*                                     Zahlungsnachweis* 

Fotos zur Dokumentation*         Sonstige:  

 

Hiermit erkläre ich, dass ich mich bei der Anschaffung und dem Betrieb der 
Stecker-Solaranlage an die geltenden Gesetze gehalten habe.  
 

_________________________________       ___________________________ 

Ort, Datum       Unterschrift 

 

Hinweise: 

(1) Nach Prüfung der Unterlagen überweisen wir Ihnen den Zuschuss auf Ihr Bankkonto 
(wie unter Punkt 1. angegeben). 

(2) Bei diesem Förderprogramm handelt es sich um eine freiwillige Leistung der 
Kommunalen Allianz Aurach-Zenn e.V. Es besteht somit kein Rechtsanspruch auf 
Förderung. 

(3) Das Fördervolumen ist auf maximal 4.000€ pro Kommune beschränkt. 

(4) Stehen keine Haushaltmittel zur Verfügung, so besteht kein Anspruch auf Förderung. 
Ferner ist die Kommunale Allianz Aurach-Zenn e.V. jederzeit berechtigt, den Fördersatz 
und das Fördervolumen zu ändern, wenn die Haushalts- und die Finanzlage dies notwendig 
machen. 

(5) Mit Unterzeichnung des Auszahlungsantrags verpflichten Sie sich, den Gegenstand der 
Förderung mindestens 5 Jahre dem Zuwendungszweck entsprechend zu nutzen. Eine 
vorzeitige Veräußerung bzw. Betriebseinstellung hat der Kommunalen Allianz Aurach-
Zenn e.V. unverzüglich angezeigt zu werden und führt zu teilweiser Rückforderung von 
Fördermitteln. 

(6) Datenschutz: Mit Stellung des Auszahlungsantrags stimmen Sie ausdrücklich zu, dass 
Ihre persönlichen Daten zum Zwecke der Antragsbearbeitung und anonymisierten 
statistischen Auswertung verarbeitet werden. Die Weitergabe an Dritte wird 
ausgeschlossen. 
 


